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Vollzugspraxis 
zu § 24 Abs. 4  

Zonenreglement Siedlung  
Gemeinde Zeglingen 

 

 

Das Zonenreglement Siedlung der Gemeinde Zeglingen mit RRB Nr. 106 vom 

6. Februar 2007 führt unter § 24, Abs. 4 'Fenster' folgende Bestimmung auf:  

4 Fenster 

Die Fenster von Bauten mit einer Schutzkategorie sind mit Sprossen zu 

unterteilen. Bei den übrigen Bauten sind Sprossenteilungen erwünscht.  

 

Infolge Unklarheiten betreffend der Auslegung des Begriffs Schutzkategorie, 

wird durch den Gemeinderat Zeglingen folgende Vollzugspraxis festgelegt: 

 

Bei folgenden Bauten in der Kernzone, gemäss Zonenp lan Siedlung, sind 

die Fenster zwingend mit Sprossen zu versehen: 

- Bauten mit geschützter Bausubstanz (§ 27) 

- Bauten mit erhaltenswertem Bauvolumen (§ 28) 

 

 

Beschlossen durch den Gemeinderat am 27. Juni 2016. 

Namens des Gemeinderates Zeglingen 
Präsident Verwalterin 
 
gez. F. Rickenbacher gez. F. Bider 


